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Daher soll im folgenden von der Einteilung der Herrschaftsformen in Einherrschaft
und Mehrherrschaft ausgegangen werden;) in Unterordnung unter diese beiden Grundformen

der Staatsverfassung wird eine weitere Unterscheidung in verschiedenerlei Unterformen
stattfinden. Dabei ist allerdings stets im Auge zu behalten, dass die hier aus Zweck-

mässigkeitsgründen gewählte herkömmliche Unterscheidung der Staaten nach Zahl, Art und
Stellung ihrer Herrschaftsorgane notwendigerweise etwas Unvollkommenes und Einseitiges
an sich hat und der unter anderen Umständen sehr berechtigten Forderung nach der Dar-

stellung von historischen „Staatscharakteren oder Staatsindividualitäten") nicht zu

genügen vermag.
Besonders deutlich tritt dieser Mangel hervor bei der Betrachtung der Staaten-

verbindungen, die so ausserordentlich grosse Verschiedenheiten zeigen und gleichwohl unter
die beiden Herrschaftsformen der Einherrschaft und der Mehrherrschaft subsumiert werden

müssen. Dabei sind die im folgenden aufgestellten Unterscheidungsmerkmale anzuwenden,
politische Gesichtspunkte aber auszuschalten. Wir werden also das Deutsche Reich bei-
spielsweise als Mehrherrschaft bezeichnen müssen, auch wenn wir überzeugt sind, dass das
Wesen des Deutschen Reiches im stärksten Masse von dem monarchischen Prinzipe beherrscht

ist,) und wenngleich wir wissen, dass die Träger der Reichsgewalt in ihrer überwiegenden
Mehrzahl die Eigenschaft von Monarchen haben.)

A. Die Einherrschaft.

1. Das Wesen der Monarchie.

Die Monarchie oder Einherrschaft ist diejenige Herrschaftsform, bei welcher die

Staatsgewalt einer einzelnen physischen Person) zusteht, deren Willen sich dem Rechte
nach als der höchste vom Staate ausgehende Wille darstellt. Unwesentlich ist dabei, ob die

dem Monarchen zustehende Herrschaftsbefugnis auf eigenem Rechte des Monarchen beruht
oder von einem Dritten abgeleitet ist.) Unwesentlich ist auch, ob der Staat mit anderen
Staaten verbunden, ob er einem anderen Staate untergeordnet ist oder ob er sich im Besitze

der Souveränität befindet. Das Bestehen eines Abhängigkeitsverhältnisses schränkt zwar

den Staatswillen des Unterstaates als solchen ein, lässt aber die Tatsache unberührt, dass
der Staatswillen sich in der Monarchie mit dem Herrscherwillen deckt und dass sich somit

der Herrscherwille als der höchste vom Staate selbst ausgehende Willen darstellt. Ebenso

wie die von Napoleon I. geschaffenen Könige von Westfalen, von Holland, von Neapel usw.

zweifellos die Eigenschaft von Monarchen hatten, obwohl ihnen kein eigenes Recht auf

ihre Stellung zustand, ebenso sind auch die Landesherren der deutschen Einzelstaaten stets

als Monarchen angesehen worden, obwohl das Fehlen der Souveränität mit Recht geradezu

als „die historische Eigenart des deutschen Einzelstaates“) bezeichnet wird.

28) S. dagegen Bernatzik, Republik und Monarchie, 1892, S. 5 f.
29) S. hierüber hard Schmidt, II. 2, S. 838 ff.

30) Wenn Otto Mayer in seiner vortrefflichen, die juristische und die politische Betrachtungsweise scharf

auseinanderhaltenden Abhandlung ‚‚Republikanischer und monarchischer Bundesstaat", Arch. f. öff. R. VXIII,

S. 338 das Deutsche Reich als ‚,die echteste, vollsäftige Monarchie, welche die heutige Kulturwelt aufweist", be-

zeichnet, so ist dies, wie der Zusammenhang unverkennbar zeigt, ausschliesslich im politischen Sinn zu ver-
stehen.

31) S. unten sub B, 2, a. Bezüglich der Herrschaftsform der Vereinigten Staaten von Amerika s. unten

sub B, 2, b, ß.

32) Als dem „‚Träger der Staatsgewalt“.
33) A. M. Bernatzik, S. 26 ff., Treitschke, Politik, B. II., S. 53. — Nach der geschichtlichen Er-

fahrung muss es allerdings als die Regel bezeichnet werden, dass sich die monarchische Gewalt ausserhalb des

Staates und der staatlichen Rechtsordnung entwickelte und ihren Anspruch auf die Staatsgewalt demnach auf
eigenes Recht stützte. Gleichwohl ist das Bestehen eines derartigen eigenen, ausserstaatlichen oder  überstaatlichen
Anspruchs auf die Herrschaftim Leben der Staatenniemals als eine begriffliche Voraussetzung der Monarchie
anerkannt worden.

34) So Anschütz, Deutsches Staatsrecht, i. Enzyklopädie der Rechtswissenschaft hgg. v. Holtzen-

dorff-Kohler, II. (1904) S. 471.
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Die Tatsache, dass der Monarch es ist, dem — unbeschadet der tatsächlichen Macht-

verteilung?) und unbeschadet der ihn rechtlich beschränkenden Zuständigkeiten anderer
Staatsorgane — in der Einherrschaft die höchste rechtliche Macht zusteht, äussert sich

namentlich in der Geltung folgender Grundsätze:
Der Monarch ist das Oberhaupt des Staates und vereinigt in sich alle Rechte der

Staatsgewalt, er ist der Ausgangspunkt aller staatlichen Funktionen, er ist — und zwar

auch im konstitutionellen Staat — der Träger der Gesetzgebung, der Träger der Verwaltung
und der Träger der Rechtsprechung. Daran hat auch die vielgeschmähte Gewaltenteilung,
so wie sie ihrem wahren Wesen gemäss in den einzelstaatlichen Verfassungen Deutschlands
verwirklicht worden ist, nichts geändert.) Auf dem Gebiete der Gesetzgebung zeigt sich die

höchste Gewalt des Monarchen namentlich darin, dass — soferne er nicht überhaupt das

einzige und unbeschränkte Gesetzgebungsorgan ist — ohne seine Zustimmung kein Rechts-

satz erlassen, abgeändert, authentisch interpretiert oder aufgehoben werden kann. Der
Monarch erteilt denGesetzesbefehl: „Ita lex esto", er ist — auchim konstitutionellen Staate

— der Gesetzgeber. Auf dem Gebiete der Exekutive äussert sich das absolute Über-

gewicht der organischen Stellung des Monarchen im Staate insbesondere darin, dass in
seiner Hand alle Fäden der Verwaltung zusammenlaufen: Er leitet den Vollzug der
Gesetze, er ernennt und entlässt die übrigen Staatsorgane, er erteilt den Beamten und
Behörden des Staates ihren Amtsauftrag, er verwaltet die Machtmittel des Staates, er erlässt

die Kriegserklärung und befiehlt den Friedensschluss.. Auf dem Gebiete der Rechtsprechung
tritt die höchste Gewalt des Monarchen vor allem dadurch zutage, dass die Urteilsfällung

im Namen des Monarchen und durch vom Monarchen angestellte oder berufene Richter
erfolgt. Am deutlichsten äussert sie sich selbstverständlich im absoluten Staat, wo der
Monarch grundsätzlich als oberster Richter funktioniert und wo das Eingreifen der Kabinetts-

justiz in die Rechtsprechung eine gesetzmässige Massnahme ist. Sie ist aber auch im kon-
stitutionellen Staate insolange gegeben, als die vorgenannten Tatsachen zutreffen.

Wo die geschilderte Vereinigung aller Gewalten in der Hand des Staatsoberhauptes
dem Rechte nach nicht mehr besteht, wo also beispielsweise, wie nach der französischen Ver-

fassung vom 3. September 1791, die verfassungsändernden Beschlüsse der gesetzgebenden
Körperschaft der Sanktion des Herrschers entrückt sind, da ist rechtlich und tatsächlich
keine Einherrschaft, sondern eine Mehrherrschaft vorhanden.) Im übrigen sind natürlich
mancherlei kleine Abweichungen von dem Normalfall möglich, ohne den Typus der Monarchie

als solchen zu vernichten. Hierher gehören namentlich die verfassungsmässigen Ein-
schränkungen des Alleinherrschers auf dem Gebiete der Exekutive, wie z. B. das Erfordernis

der ministeriellen Gegenzeichnung, Vorschlagsrecht des Parlaments bei gewissen Beamten-

ernennungen, Beschränkungen des landesherrlichen Organisationsrechts durch die budget-
rechtlichen Befugnisse der Volksvertretung u. s. w., sofern sie nur die den Staat in Bewegung

setzende und in Bewegung erhaltende Tätigkeit des Monarchen nicht für einzelne Gebiete
des staatlichen Willens völlig ausser Funktion setzen.

Neben den obengenannten Merkmalen der Einherrschaft wird vielfach auch die

Lebenslänglichkeit der Monarchenwürde als ein Essentiale der Monarchie bezeichnet.

Mit Unrecht! Gibt schon der Begriff der Einherrschaft, als Gegensatz zur Mehrherrschaft
verstanden, keinerlei Anhalt zu einer derartigen Forderung, so bietet auch das tatsächliche

Leben der Staaten keinen Anlass, die Lebenslänglichkeit der Monarchenstellung als ein

35) S. in dieser Beziehung Piloty, Autorität und Staatsgewalt, 1905 (S. A. aus d. Jahrbuch der

Internationalen Vereinigung f. vergl. Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre zu Berlin, VI. u. VII. Bd.).

36) In der Verwirklichung dieser Grundsätze prägt sich das monarchische Prinzip im rechtlichen Sinne

dieses Wortes aus. — Noellner, das monarchische Prinzip und die deutschen Staatsverfassungen der

neueren Zeit, 1856, fasst jenes Prinzip wesentlich im einseitigen politischen Sinne auf. Bezüglich des Wesens

der Gewaltenteilung vgl. Auschütz, a. O., S. 476, Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht. I (1895)
S. 67 ff. — A. M. Jellinek, A.St.L. S. 666 (682).

37) VgL Jellinek, S. 668 (684).
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Merkmal der Monarchie anzusehen)  Thronverzicht und Thronentsetzung sind als Rechts-

einrichtungen der Monarchie weder begrifflich noch tatsächlich unmöglich. Ebenso ist es
nicht nur theoretisch denkbar, sondern auch praktisch durchführbar, dass der Herrscher für

einen bestimmten Fall, wie z. B. das Besteigen eines fremden Thrones, verfassungsmässig
seiner Krone verlustig geht. Derartige Bestimmungen finden sich beispielsweise in der
Verfassung von Sachsen-Coburg-Gotha vom 3. V. 1852 § 9) und in dem bad. Hausgesetz
vom 4. X. 1817) — ein Beweis, dass die Lebenslänglichkeit der Monarchenstellung nicht
als ein notwendiges Merkmal der monarchischen Verfassung angesehen werden kann.

Anders steht es mit der Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit bedeutet Unter-

werfung unter das Urteil einer anderen Gewalt, ist also auf seiten des Trägers der höchsten

Gewalt etwas begrifflich Unmögliches. Wenn im Mittelalter gleichwohl unter dem Eindrucke
der verschiedenartigsten Theorien und namentlich der dem Staatsgedanken ja schon an sich

widersprechenden lehensrechtlichen Anschauungen jahrhundertelang von einer Verantwortlich-
keit der Souveräne gesprochen wurde, so konnte doch diese Verantwortlichkeit tatsächlich

nicht in den Formen des Rechts, sondern nur auf dem Wege der Gewalt in Anspruch ge-
nommen werden und verliert so den Charakter der Rechtseinrichtung.) Wir sind also
trotz der entgegenstehenden Rechtsauffassung des Mittelalters berechtigt, die Unverantwort-
lichkeit des Monarchen, so wie sie auch schon im alten Griechenland und im alten Rom
anerkannt war, als ein Essentiale der Einherrschaft zu bezeichnen.

2. Die Arten der Monarchie.

Ebenso wie für die Unterscheidung der Grundformen der staatlichen Herrschaft besteht

auch für die Unterscheidung ihrer Unterarten  eine unübersehbare Menge von Unterscheidungs-
möglichkeiten und Unerscheidungsmassstäben.  Die Einteilungsgründe sind je nach dem
Interesse des Betrachters bald geschichtlicher, bald philosophischer, bald theologischer, bald

naturwissenschaftlicher, bald politischer, bald juristischer Natur — am seltensten das letztere.)
Vielfach gehen sie systemlos durcheinander. Bestimmte Einteilungsgründe lassen sich nur

für die Unterscheidung der verschiedenen Unterarten der Monarchie, andere nur bei der

Unterscheidung der einzelnen Unterformen der Mehrherrschaft, einzelne lassen sich sowohl
hier wie dort verwenden.

Den wichtigsten Einteilungsprinzipien. folgend kommen wir zu folgenden Unter-

scheidungen:)
a) Wahlmonarchie und Erbmonarchie.

Der Gegensatz, der zu dieser Unterscheidung führt, ist die Verschiedenartigkeit der
Berufung des Monarchen zu seiner Herrscherstellung.

In der Erbmonarchie bestimmt sich die Berufung zum Throne nach der Verwandtschaft

mit dem Vorgänger in der Herrschaft nach Massgabe der Thronfolgeordnung. Die Erb-
lichkeit der monarchischen Würde geht auf Jahrtausende zurück und findet sich unter

den primitivsten wie unter den höchstentwickelten Völkern.) Die Thronfolgeordnung be-

38) A. M. Jellinek, S. 672 (689), wenngleich er die Möglichkeit von Abweichungen anerkennt;
ähnlich Schwarzlose, Die differenzierenden Momente zwischen Demokratie, Aristokratie und Monarchie,

Heidelbg. Diss. 1905. S. 47.

39), S. Jellinek, 2. A. S. 672, 3. A. 689,

40) Vgl. Walz, bad. Staatsrecht, 1909, S. 45. — Vgl. auch die bayr. Verfassungnovelle vom November 1914.
41) Vgl. von Frisch, Die Verantwortlichkeit der Monarchen und höchsten Magistrate, 1904, S. 104 ff.,

Jellinek, S. 672 (689)ff.
42) Treitschke, Politik, II, S. 69 f unterscheidet z. B. 1. das heroische Königtum; 2. die Lehnsmo-

narchie und die aus ihr hervorgegangene ständische Monarchie; 3. das Wahlkönigtum; 4. die absolute Erbmo-

narchie; 5. die konstitutionelle Monarchie; 6. Tyrannis, Caesarismus und Bonapartismus.

43) Die Unterscheidungen unter a) und b) finden sich vor allem bei Adolf Merkel, Jurist. Enzyklopädie,
5. A., hgg. von Rudolf Merkel, 19 3, §§ 398 ff., und bei Jellinek. a. a. O., 2. A. S. 674 ff., 3. A. S. 691 ff.44) S. z. B., Ermen,Ägypten, S. 101; Wilutzky, Vorgeschichte des Rechts, 1903, B. III, S. 19.
Über Erbkönigtum und Wahlprinzip in Deutschland s. Meister, Deutsche Verfassungsgeschichte, 2. A.

1913, S. 84 ff.
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